
Rechnung

Adresse

Rechnung Nr.

Ihre Bestellung vom

Steuernummer

Unsere Lieferung vom

Unterschrift / Stempel Den Betrag in Höhe von dankend erhalten.

Datum

Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken Stückpreis Stück Gesamtpreis

Standardbrief 70+30 ct 1,00 €

Kompaktbrief 85+40 ct 1,25 €

Großbrief 145+55 ct 2,00 €

Marken-Set 10 x 70+30 ct (selbstklebend) 10,00 €

Marken-Box 100 x 70+30 ct (selbstklebend) 100,00 €

Markenheft 5 x 70+30 ct 5,00 €

Markenheft 5 x 85+40 ct 6,25 €

Markenheft 5 x 145+55 ct 10,00 €

Markenheft 10 x 70+30 ct 10,00 €

Markenheft 10 x 85+40 ct 12,50 €

Markenheft 10 x 145+55 ct 20,00 €

Motiv-Steckkarte „Wohlfahrtsmarken“ (postfrischer Satz) 5,00 €

Ersttagsbrief „Wohlfahrt“

Ersttagsbrief „Weihnachten“

Gesamt

Be
st

el
l-N

r. 
10

7 
| S

ta
nd

 1
2

/2
01

5
B

it
te

 R
ü

ck
se

it
e 

b
ea

ch
te

n
!



Be
st

el
l-N

r. 
10

7 
| S

ta
nd

 1
2

/2
01

5

Wohlfahrtsmarken
steuerlich absetzbar

Betriebe und freiberuflich Tätige können die vollen
Aufwendungen für Wohlfahrtsmarken (Porto und Zuschlagswert)

als Betriebsausgabe absetzen.

Dagegen hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 13.06.1969
entschieden, dass für die Zuschlagsbeträge verkaufter

Wohlfahrtsmarken keine Zuwendungsbestätigungen ausgestellt
werden dürfen.



Berechnungstabelle

Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken
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Stück 70+30 ct 85+40 ct 145+55 ct

1 1,00 1,25 2,00

2 2,00 2,50 4,00

3 3,00 3,75 6,00

4 4,00 5,00 8,00

5 5,00 6,25 10,00

6 6,00 7,50 12,00

7 7,00 8,75 14,00

8 8,00 10,00 16,00

9 9,00 11,25 18,00

10 10,00 12,50 20,00

20 20,00 25,00 40,00

30 30,00 37,50 60,00

40 40,00 50,00 80,00

50 50,00 62,50 100,00

60 60,00 75,00 120,00

70 70,00 87,50 140,00

80 80,00 100,00 160,00

90 90,00 112,50 180,00

100 100,00 125,00 200,00

Bitte beachten:

 Wohlfahrtsmarken
 sind für Unternehmen
 als Betriebsausgabe
 voll absetzbar.

 Zuwendungsbestätigungen
 dürfen nicht ausgestellt
 werden.

 Wohlfahrtsmarken dürfen
 nur zum aufgedruckten
 Wert verkauft werden.

 Rabatte, Ermäßigungen
 oder Zuschläge sind nicht
 gestattet.

 Wohlfahrtsmarken können
 von Freiwilligen Helfern nur
 im Namen und Auftrag einer
 legitimierten Vertriebs-
 stelle verkauft werden.


